
Ich, Seine Majestät Großherzog Friedrich Maik vom Großherzogthum Mecklenburg Strelitz und vom 

Großherzogthum Mecklenburg Schwerin, bestätige und erkläre hiermit, daß auf dem Gebiet des 

Großherzogthum Mecklenburg Strelitz und des Großherzogthum Mecklenburg Schwerin, alle Parteien, 

Stiftungen und Vereine verboten sind. 

Proklamation 
RE 06 896 678 5DE 

Öffentliche Bekanntmachung 

zu Schwerin / Meckl., Sonntag, am vierten August zweitausendneunzehn 

Diese Proklamation ist eine öffentliche und offizielle Ankündigung Seiner Majestät Großherzog 

Friedrich Maik vom Großherzogthum Mecklenburg Strelitz und vom Großherzogthum Mecklenburg 

Schwerin. 

Großherzogthum 

Mecklenburg Strelitz 

Großherzogthum 

Mecklenburg Schwerin 

__________________________________________ 

Seine Königliche Hoheit Großherzog Friedrich Maik 

c/o Carlshöhe 16B DG  

zu Schwerin/Meckl. [19055] 

Großherzogthum Mecklenburg Strelitz  

und Großherzogthum Mecklenburg Schwerin 


